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. «Jawohl, ich bringe euch etwas mit: Ein Lied, ein Gedicht! Ich will
es vorlesen und erklidren», sagt der Soldat. Von Herrn Dreissiger steht
darin und von der Fabrik. Der Direktor sei wie ein Henker. Seine An-
gestellten seien seine Diener. Das Leben hier wie in einer Folterkammer,
wo man langsam, aber furchtbar quilt.

Thr Schurken all, ihr Satansbrut,
Ihr héllischen Damone,

Thr fresst der Armen Hab und Gut.
Doch Fluch wird euch zum Lohne.

«Das muss anders werden. Gewiss, diesen Herren wollen wir den Lohn
geben. Mag kommen, was da kommen will.»

Hier hilft kein Bitten und kein Flehn.
Umsonst ist alles Klagen.

Herr Dreissiger antwortet nur:
Gefillt’s euch nicht, so konnt ihr gehn,
am Hungertuche nagen.

Der alte Baumert sagt zum Soldaten: «Du kannst lesen und schreiben.
Du kennst das Elend bei uns. Denke dariiber nach. Du bist der richtige
Mann. Wie konnen sich die Weber aus dieser Not befreien?»

Der Soldat meint: «Wenn meine Wut einmal zu gross wird, dann
nehme ich einen Fabrikherrn in die linke Hand, einen andern in die
rechte, Ich schlage ihnen die Kopfe zusammen, dass es Funken gibt.»

«Hoffentlich wird’s besser! Hoffentlich gibt es eine Losung!» So klagt
der Hausmeister. «Sonst verlier ich mein Heim. Ich kann dem Bauer die
Zinsen nicht mehr zahlen.» Auch Familie Baumert gab schon ein halbes
Jahr nichts mehr. Wenn das der Vater des Hausmeisters wiisste. Sein
Leben lang rackerte (arbeitete) er fiir das Héuslein. Vierzig Jahre schuf-
tete er darin. «Haltet mir das Haus, haltet es!» weinte er damals, bevor
er starb. «Ich war dreizehn Jahre alt», erzihlt der Hausmeister weiter.
«Ich legte mich zu ihm ins Bett. Ich wollte ihn trdosten. Da schlief ich
ein. Beim Erwachen am Morgen spiirte ich neben mir den toten Vater!»

Nun denke man sich diese Not
und Elend dieser Armen. -eh-

Gottibatzen und Patenschaften

Was Paten sind, das wisst ihr! Ganz recht, Go6tti und Gotte, die bei der
Taufe eines Kindleins versprechen, den Eltern dieses Kindleins zu helfen,
dass es ein braver, tlichtiger Mensch wird.

Zu Weihnachten oder zum Geburtstag schicken die Paten, der GoOiti
und die Gotte also, dem Gottikinde den Gottibatzen — einen nigelnagel-
neuen Finfliber oder sonst was, und ein reicher Gotti greift oft noch tiefer
in den Geldbeutel.
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Das ist alles schon und recht. Aber manchmal ist so ein Go6ttikind ein
Sorgenkind. Es ist zum Beispiel taub und sollte in die Taubstummenschule
gehen. Das kostet viel Geld. Die Eltern sind arm und kénnen nicht alles
bezahlen. Die Gemeinde hilft, aber immer noch fehlen ein-, zwei-, drei-
hundert Franken. Nun sollte der Gotti helfen. Aber es ist ein anderlei,
einen Filnfliber zu Weihnachten zu schenken oder Banknoten. Der Go6tti
selber ist nicht auf Rosen gebettet, wie man so sagt, das Geld ist auch
bei ihm rar. Er hat vielleicht auch selber eine grosse Familie zu ernih-
ren, oder er hat so viele Gottikinder, dass es auf jedes halt nur einen klei-
nen Gottibatzen trifft. Was dann?

In solchen Fillen sucht die Pro Infirmis-Flirsorgerin etwa einen zwei-
ten Gotti oder eine zweite Gotte als Paten. Paten, die neben einem gilitigen
Herzen genug Geld haben. Die libernehmen dann also eine sogenannte Pro
Infirmis-Patenschaft und bezahlen alle Jahre 50, 100, 200 oder was weiss
ich Franken. Item, mit diesem grossen Go6ttibatzen ist dann das noétige
Geld beisammen, das taubstumme GoOttikind kann in die Schule gehen,
lernt sprechen und wird ein braver, tlichtiger Mensch, an dem die Eltern,
Go6tti und Gotten, die Pro Infirmis-Paten ihr Wohlgefallen haben.

Im Pro Infirmis-Heft Nr.6 vom 1. Dezember 1952 ist von solchen Paten-
schaften die Rede. Da hat zum Beispiel sogar eine Schulklasse die Paten-
schaft ibernommen fiir einen kleinen Seppli. Er hatte die Kinderlahmung.
Er musste eine Badekur machen, um gesund zu werden. So eine Badekur
ist teuer. Die Schulklasse in Z. half daran zahlen. Aber noch mehr: Die
Schulklasse hat den kleinen Seppli fiir eine Woche zu sich eingeladen
nach Z. Was da der kleine Gast an Merkwiirdigkeiten erlebt und an Liebe
erfahren hat — na, das miisst ihr schon selber lesen im genannten Heft.
Es ist zu beziehen beim Zentralsekretariat Pro Infirmis, Hohenbiihlstr. 15,
Ziirich 32. '

Wer das Heft gelesen hat, gebe es weiter zum Lesen. Vielleicht gerit
es einem gutherzigen Menschen in die Hinde, der dann eine Pro Infirmis-
Patenschaft libernimmt. Und dann wire damit einem weiteren Sorgen-
kind geholfen, einem Biiblein oder Mégdelein, das taub ist, oder geldhmt,
oder blind, oder sonstwie gebrechlich. Frohliche Weihnachten! Gft.

Notizen

Vor hundert Jahren bekamen die St.-Galler Lehrer pro Jahr eine Be-
soldung von 300 bis 600 Franken. Allerdings unterrichteten sie nur sechs
Monate im Jahr. («Der Bund.»)

In der gleichen Zeitung steht zu lesen, dass der Konig von Burma
seinen Untertanen den Kopf abschlagen liess, wenn sie ihm etwas be-
richteten, was ihn nicht freute. Stelle dir einmal vor: Wenn wir dem
Brieftrager jedesmal den Kopf abschlagen wollten, wenn er uns eine
Nachnahme bringt!

360



	Göttibatzen und Patenschaften

